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Herbstkonferenz 

11. und 12. November 2021 

Beschluss 

TOP I. 1  Weiterentwicklung der Videoverhandlung im Gerichts-

verfahren 

 

Berichterstattung: Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen, Saarland 

 

1. Die Justizministerinnen und Justizminister der Länder stellen fest, dass 

sich die Verhandlung im Wege der Bild- und Tonübertragung (Video-

verhandlung) gemäß § 128a ZPO im gerichtlichen Alltag zunehmend 

etabliert hat. Sie erwarten und begrüßen, dass die Videoverhandlung 

auch künftig ein bedeutender Bestandteil der Verfahrensgestaltung 

bleiben wird. 

 

2. Sie halten es für erforderlich, die seit längerem unveränderten verfah-

rensrechtlichen Grundlagen zu optimieren. Insbesondere sollte über-

prüft werden, ob dem Gericht über die bisherige Gestattungsmöglich-

keit des § 128a ZPO hinaus – auch im Falle übereinstimmender An-

träge der Parteien, dann allerdings unanfechtbar – zu ermöglichen ist, 

eine Videoverhandlung verbindlich anzuordnen, und den Parteien eine 

fristgebundene, aber voraussetzungslose Widerspruchsmöglichkeit 

einzuräumen. Darüber hinaus sollten auch kosten- und gebührenrecht-

liche Fragestellungen überprüft und angepasst werden. 

 

3. Die Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz wird gebe-

ten, die prozessualen Grundlagen der Videoverhandlung einschließlich 

der Kosten- und Gebührenfragen zu überarbeiten und erforderliche 
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Rechtsänderungen zu veranlassen. In diese Prüfung sollten auch die 

Fachgerichtsbarkeiten einbezogen werden.  


